
Direkter Gegenvorschlag 

 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 121a (neu) Integration 

Art. 121b (neu) Aus- und Wegweisung 

 
Art. 121a (neu) Integration 
 
1 Das Ziel der Integration ist der Zusammenhalt der einheimischen und der ausländischen Bevölkerung. 
 
2 Die Integration erfordert von allen Beteiligten die Respektierung der Grundwerte der Bundesverfassung und der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, den Willen zu eigenverantwortlicher Lebensführung sowie die 
Verständigung mit der Gesellschaft. 
 
 
3 Die Förderung der Integration bezweckt die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die 
chancengleiche Teilhabe der ausländischen Bevölkerung am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. 
 
4 Bund, Kantone und Gemeinden stellen bei Erfüllung ihrer Aufgaben die Berücksichtigung der Anliegen der 
Integration sicher. 
 
5 Der Bund legt die Grundsätze der Integration fest und fördert Integrationsmassnahmen der Kantone, 
Gemeinden und von Dritten. 
 
6 Der Bund überprüft in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden periodisch den Stand der Integration. 
Werden die Anliegen der Integrationsförderung nicht erfüllt, so kann der Bund nach Anhörung der Kantone die 
notwendigen Vorschriften erlassen. 

 
Art. 121b (neu) Aus- und Wegweisung 

1 Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des 
Landes gefährden. 

2 Ausländerinnen und Ausländer verlieren ihr Aufenthaltsrecht und werden weggewiesen, wenn sie: 

 

a. einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine Vergewaltigung, eine schwere Körperverletzung, einen 
qualifizierten Raub, eine Geiselnahme, einen qualifizierten Menschenhandel, einen schweren Verstoss gegen 
das Betäubungsmittelgesetz oder eine andere mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedrohte 
Straftat begangen haben und dafür rechtskräftig verurteilt wurden; 

b. für einen Betrug oder eine andere Straftat im Bereich der Sozialhilfe, der Sozialversicherungen oder der 
öffentlich-rechtlichen Abgaben oder für einen Betrug im Bereich der Wirtschaft zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens 18 Monaten rechtskräftig verurteilt wurden; oder 

c. für eine andere Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu mehreren 
Freiheitsstrafen oder Geldstrafen von insgesamt mindestens 720 Tagen oder Tagessätzen innerhalb von 
zehn Jahren rechtskräftig verurteilt wurden. 

 
3 Beim Entscheid über die Aus- und Wegweisung sowie den Entzug des Aufenthaltsrechts sind die Grundrechte 
und die Grundprinzipien der Bundesverfassung und des Völkerrechts, insbesondere der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit, zu beachten. 

 


